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Beschluss- 
vorschlag 

 
Der Gemeinderat Striegistal beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2024 und bestätigt den Haushaltsplan einschließlich 
Anlagen sowie den Finanz- und Investitionsplan bis zum Jahr 2027. 
 
 

Sachverhalt  
Gem. § 76 Abs. 1 SächsGemO leitet der Bürgermeister den Entwurf der 
Haushaltssatzung dem Gemeinderat zu. 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 1. Nachtragshaushaltssatzung 
2024 erfolgte vom 08.07.2024 bis zum 16.07.2024. Die Einwendungsfrist 
endete am 25.07.2024. Es wurden keine Einwendungen vorgebracht. 
Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu bera-
ten und zu beschließen. 
Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist der Rechtsauf-
sichtsbehörde vorzulegen. 
 

Anlagen  
1. Nachtragshaushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 
 

Finanzielle 
Auswirkungen 

ja/nein 

  ja 

Haushaltstelle Veränderungen durch den Beschluss Gesamtkosten der 
Maßnahme 

Einnahmen 

Mehrkosten Mehreinnahmen gesamt davon  Fördermit-
tel 

      

 


